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2.	Rechtsbegehren	
	
Das	Projekt	A5	Westumfahrung	Biel	sei	zur	Überarbeitung	und	Redimensionierung	
zurückzuweisen.	Insbesondere	sei	auf	die	Anschlüsse	Biel	Centre	und	Seevorstadt	sei	zu	
verzichten.	
	
	 Eventualanträge:	
	

- Der	Westast	sei	als	Nationalstrasse	3.	Klasse	auszuführen	
	
- Es	seien	Risikoabklärungen	zu	treffen	bezüglich	des	Baugrunds	der	von	uns	

bewohnten	Liegenschaft	(Grundwasserspiegel	und	allfällige	Auswirkungen	auf	
den	Garten	als	Teil	meiner	Existenzgrundlage,	insbesondere	Auswirkungen	auf	
die	alten	Bäume	und	Rosen,	sowie	Absenkgefahr	und	Rissbildung	am	Haus)	

	
- Es	sei	eine	amtliche	Bestandesaufnahme	über	bestehende	Schäden	an	der	von	

uns	bewohnten	Liegenschaft	vorzunehmen,	im	Hinblick	auf	Beschädigungen	
durch	Bau	und	Betrieb	der	A5-Westumfahrung	Biel	(Rissprotokolle)	

	
- Es	sei	durch	Fachleute	zu	prüfen,	wie	sich	die	zu	erwartende	Erhöhung	des	

Grundwasserspiegels	während	der	Bauzeit,	und	die	spätere	Wiederabsenkung	
auf	die	Stabilität	der	von	uns	bewohnten	Liegenschaft	sowie	sämtliche	Häuser	in	
der	Innenstadt	langfristig	auswirkt.	

	
- Es	sei	abzuklären,	ob	kein	Risiko	für	Überschwemmungen	wegen	verändertem	

Grundwasserspiegel	entsteht,	insbesondere	betreffend	meines	Archivs	und	des	
Materiallagers	meiner	GmbH.	

	
- Es	sei	ein	wirksamer	Sicht-	und	Lärmschutz	um	die	Baugruben	zu	installieren.	
	
- Es	seien	Berechnungen	vorzunehmen,	wie	sich	während	der	Bauzeit	und	nach	

Inbetriebnahme	die	Verkehrsbelastung	an	der	Elfenaustrasse	entwickeln	dürfte.	
	
- Es	seien	geeignete	Massnahmen	zu	treffen,	um	allfälligen	Schleichverkehr	im	

Quartier	präventiv	zu	unterbinden.	
	
- Es	seien	Massnahmen	zu	treffen,	die	einen	umfassenden	Schutz	des	Natur-

schutzgebietes	Felseneck	gewährleisten,	insbesondere	betreffend	der	sehr	
seltenen	Orchideenarten,	die	teilweise	vom	Aussterben	bedroht	sind.	

	
- Wir,	durch	die	A5-Westast-Bauarbeiten	betroffenen	Anwohnerinnen	und	

Anwohner,	seien	durch	wirksame	Beschränkung	der	Betriebszeiten	der	Baustelle	
zu	schützen.	An	Samstagen	und	Sonn-	und	Feiertagen,	sowie	allgemein	zwischen	
17	Uhr	und	7	Uhr,	seien	Bauarbeiten	zu	verbieten.	

	
- Es	seien	lärmfreie	Bürostunden	zu	prüfen,	in	denen	während	der	Pfählungsar-

beiten	wenigstens	die	dringendsten	geschäftlichen	Telefonanrufe	zu	Bürozeiten	
getätigt	werden	können,	so	dass	die	verschiedenen	KMU	im	Quartier	wegen	der	
Bausituation	ihre	Arbeit	nicht	stilllegen	müssen	und	ihre	Existenz	verlieren,	oder	
lärmbedingt	die	Stadt	verlassen	müssen.	
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- Beeinträchtigungen	der	Ruhezeiten	der	Anwohnerschaft	durch	Lärmemissionen,	

ebenso	wie	durch	Lärm	verursachte	Geschäftsausfälle	der	ansässigen	KMU,	ver-
ursacht	durch	den	24-Stunden-Betrieb	der	Pumpen	und	anderen	andauernden	
Lärms,	seien	abzugelten.	

	
	
3.	Begründung	
	
Als	Bewohnerinnen	der	Liegenschaft	an	der	........strasse	18	wird	die	Lebensqualität	
von	mir	und	meiner	Kinder	sowie	die	Arbeitssituation	meiner	GmbH	durch	den	Bau	
und	Betrieb	des	A5-Westasts	erheblich	beeinträchtigt:	Unzumutbare	Lärm-	und	
Staubemissionen	während	der	Bauzeit	werden	tagsüber	die	Benützung	von	Balkon	
und	dem	offenen	Teil	der	Betriebsstätte	verunmöglichen.		
	
Die	geplante	Verkehrsführung	schneidet	uns	den	Zugang	zum	Bahnhof	und	zum	See	
ab	–	dies	gilt	sowohl	für	den	motorisierten	Verkehr	wie	für	die	Fuss-	und	Velowege.	
Durch	die	grossflächige	Baustellen-Installation	müssen	wir	während	Monaten	und	
Jahren	grössere	und	gefährliche	Umwege	in	Kauf	nehmen.		
	
Das	Autobahnprojekt	in	der	vorliegenden	Form	ist	überdimensioniert.	Es	zerstört	
bestehende	Quartierstrukturen	und	hat	nachhaltig	negative	Auswirkungen	auf	die	
Lebensqualität	in	der	Stadt.	
	
Verkehrsprognosen	für	unser	Quartier	zeigen,	dass	der	Verkehr	nach	Inbetrieb-
nahme	des	Westastes	in	diesem	Teil	der	Stadt	nicht	reduziert,	sondern	im	Gegenteil,	
zunehmen	wird.	Die	Konsequenz:	Zunahme	von	Lärm	und	Abgasen,	Behinderung	des	
Langsamverkehrs	und	Einbusse	an	Lebensqualität	sowie	an	Erwerbsmöglichkeiten	
für	die	KMU	im	Quartier.	
	
Die	Stadt	Biel	und	namentlich	auch	unsere	Liegenschaft	sind	auf	instabilem	Bau-
grund	erstellt;	Grundwasser	hat	in	der	Vergangenheit	bei	mehreren	Bauprojekten	
geführt.	Insbesondere	die	überflutete	Baugrube	beim	Manor	nicht	weit	von	uns	ist	
allen	noch	lebhaft	in	Erinnerung.	Diese	Risiken	werden	in	den	Plänen	zum	Ausfüh-
rungsprojekt	auch	nicht	verschwiegen.	Es	ist	deshalb	unzulässig,	das	Bauprojekt	zu	
bewilligen,	ohne	vorgängige	weitere	Untersuchungen	und	gesicherte	Erkenntnisse	
zur	Grundwassersituation	zu	gewinnen.	
	
4.	Rechtsverwahrung	
Die	Geltendmachung	von		

• Schadenersatzansprüchen,	sei	es	an	Wohnung,	Betriebsstätte	und	Lager	
meiner	xxxxxxxx	GmbH	und	auch		

• was	die	finanziellen	Folgen	für	meine	Firma	wegen	Arbeitsausfällen	durch	
Bau	und	Betrieb	der	Westumfahrung	A5	betrifft,		

• sowie	allfällige	zivile	Abwehr-Ansprüche	bleiben	ausdrücklich	
vorbehalten.		

	
	
Mit	freundlichen	Grüssen	
	
	
Cornelia	Muster	


